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 INFORMATIONSVORLAGE 

 

Sitzung:  UVA 11.11.2010 

 

 

   öffentlich 

Federführender Dezernent: Bürgermeister Hartweg, Dezernat II 

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: FB 5 

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:  

 

Thema: Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Abschnitt Rastatt 

 

 

 
Information: 

In der Gemeinderats-Drucksache zum Stand der Lärmaktionsplanung in Rastatt vom 29.06.2009 war dargestellt 

worden, dass sich die Verwaltung bezüglich einer Lärmsanierung längs der Rheintalbahn an das 

Eisenbahnbundesamt und an die Deutsche Bahn AG gewandt hatte. 

 

Als Ergebnis der schriftlichen und gesprächsweisen Kontakte war mitgeteilt worden, dass die Bahn für die 

Rastatter Ortsdurchfahrt der Rheintalbahn, die ja auch nach einem Bau des Tunnels weiterbetrieben werden wird, 

im Sinne der Lärmsanierung aktiv werden wolle. Zur Zeit der Umsetzung hatte die Bahn damals allerdings noch 

keine Aussage machen können. 

 

Mittlerweile hat die Bahn einen Auftrag für ein Lärmgutachten vergeben. 

 

Der rechtliche Anspruch auf Lärmsanierung ist dabei abhängig von dem Zeitpunkt der Baugenehmigung von 

lärmbetroffenen Gebäuden bzw. dem Zeitpunkt, an dem ein zugrundeliegender erstmaliger Bebauungsplan seine 

Rechtskraft erlangt hat. Wenn Gebäude nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplans liegen, 

kommen Maßnahmen zur Lärmsanierung nur in Betracht, wenn die Baugenehmigung vor dem 01.04.1974, dem 

Tag des Inkrafttretens des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, erteilt worden ist. Bei Gebäuden, die innerhalb 

des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans liegen, kommen Lärmschutzmaßnahmen nur dann in Betracht, 

wenn der Bebauungsplan seine erstmalige Rechtskraft vor dem 01.04.1974 erlangt hat. 

 

Mit Schreiben vom 04.10.2010 hat sich die DB Projekt-Bau GmbH an die Stadtverwaltung mit der Bitte gewandt, 

ihr bei der Ermittlung der Daten behilflich zu sein. Die Verwaltung hat die Daten zwischenzeitlich ohne Erhebung 

von Verwaltungsgebühren zur Verfügung gestellt.  

 

Ein Abstimmungsgespräch mit der Bahn wurde für Ende November avisiert. Die Verwaltung wird weiter berichten. 
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